11. NOVEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Ausführung des SIS-Gesetzes und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf die Ausführung des SIS-Gesetzes


(Belgisches Staatsblatt vom 4. April 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


[bookmark: _Hlk191546250]11. NOVEMBER 2024 - Königlicher Erlass zur Ausführung des SIS-Gesetzes und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern in Bezug auf die Ausführung des SIS-Gesetzes


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund der Verordnung (EU) 2018/1860 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Nutzung des Schengener Informationssystems für die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger;

	Aufgrund der Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006;

	Aufgrund der Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses 2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und des Beschlusses 2010/261/EU der Kommission;

	Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

	Aufgrund des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, der Artikel 24/1 und 26/2, eingefügt durch das Gesetz vom 2. März 2023;

	Aufgrund des Gesetzes vom 2. März 2023 über den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, im Bereich der Grenzkontrollen und für die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, des Artikels 6 § 4;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 21. August 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 10. September 2024;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 77.065/4 des Staatsrates vom 7. Oktober 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	In Erwägung des Gesetzes vom 29. März 2024 über die Schaffung der Nationalen ETIAS-Stelle (N.E.S.) und die Organisation ihrer Aufträge;

	Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und der Staatssekretärin für Asyl und Migration


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


	Artikel 1 - Als nationale Behörden, die in irgendeiner Form Zugang zu dem im SIS-Gesetz vom 2. März 2023 erwähnten Schengener Informationssystem haben, gelten die in Anlage 1 zum vorliegenden Königlichen Erlass aufgeführten Instanzen, Behörden, öffentlichen Dienste oder Ordnungsdienste.


	Art. 2 - In Titel Ibis des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 27. Oktober 2023, wird ein Kapitel 6, das die Artikel 42/1 bis 42/3 umfasst, mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"KAPITEL 6 - Ausschreibungen im Schengener Informationssystem

	Art. 42/1 - Unbeschadet der Zuständigkeiten des SIRENE-Büros, erwähnt in Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006, werden die in den Artikeln 24/1, 25 und 26/1 des Gesetzes erwähnten Ausschreibungen im SIS vom Minister oder seinem Beauftragten eingegeben, aktualisiert und gelöscht.

	Art. 42/2 - § 1 - Anweisungen das Staatsgebiet zu verlassen und Abweisungsbeschlüsse, die mit einer Festhaltung an einem in den Artikeln 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort einhergehen, werden fakultativ im SIS ausgeschrieben. Eine Ausschreibung ist jedoch Pflicht, wenn:

	1. der Betreffende im Staatsgebiet freigelassen wird oder flüchtig ist,

	2. der Betreffende an einem in Artikel 1 § 1 Nr. 34 des Gesetzes erwähnten Unterbringungsort festgehalten wird.

	§ 2 - Für die Anwendung von Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 haben Anweisungen das Staatsgebiet zu verlassen eine unbegrenzte Gültigkeitsdauer.

	Bei der fünfjährlichen Bewertung der Ausschreibung der Anweisung das Staatsgebiet zu verlassen wird besonders berücksichtigt, ob diese mit einem Einreiseverbot gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe z) der Verordnung (EU) 2018/1860 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Nutzung des Schengener Informationssystems für die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger einhergeht.

	Art. 42/3 - Der in Artikel 26/1 des Gesetzes erwähnte Beschluss zur Einreise- oder Aufenthaltsverweigerung, der mit einer Ausschreibung in der Datenbank des Ausländeramts und einer Ausschreibung im SIS einhergeht, wird gemäß dem Muster in Anlage 63 erstellt."


	Art. 3 - In denselben Erlass wird eine Anlage 63 eingefügt, die vorliegendem Erlass als Anlage 2 beigefügt ist.


	Art. 4 - Der für Inneres zuständige Minister und der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Brüssel, den 11. November 2024


PHILIPPE


Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR


Anlage 1


Nationale Behörden im Sinne von Artikel 6 des SIS-Gesetzes

	Die integrierten Polizeidienste, erwähnt in Artikel 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 7. Dezember 1998 zur Organisation eines auf zwei Ebenen strukturierten integrierten Polizeidienstes, für die Verarbeitung und die in Artikel 34 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) der Verordnung (EU) 2018/1861 und in den Artikeln 44 Absatz 1 Buchstaben a), b), c), e) und f) und 47 der Verordnung (EU) 2018/1862 erwähnten Zwecke

	Das Ausländeramt (AA) für die Verarbeitung und die in Artikel 34 Absatz 1 Buchstaben a), d), e) und f) der Verordnung (EU) 2018/1861 und in Artikel 44 Absatz 1 Buchstaben a), d) und e) der Verordnung (EU) 2018/1862 erwähnten Zwecke

	Die Generalverwaltung Zoll und Akzisen (GVZ&A) für die Verarbeitung und die in Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EU) 2018/1861 und in Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EU) 2018/1862 erwähnten Zwecke

	Der FÖD Mobilität und Transportwesen für die Verarbeitung und die in den Artikeln 45 und 46 der Verordnung (EU) 2018/1862 erwähnten Zwecke

	Die Staatssicherheit (VSSE) für die Verarbeitung und die in Artikel 36 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2018/1862 erwähnten Zwecke

	Die Staatsanwaltschaft und die Magistratur für die Verarbeitung und die in Artikel 34 Absätze 1 Buchstabe c), 2 und 3 der Verordnung (EU) 2018/1861 und in Artikel 44 Absätze 1 Buchstabe c), 2 und 3 der Verordnung (EU) 2018/1862 erwähnten Zwecke

	Der FÖD Auswärtige Angelegenheiten für die Verarbeitung und die in Artikel 34 Absätze 1 Buchstaben d) und f) und 4 der Verordnung (EU) 2018/1861 erwähnten Zwecke

	Die PNR-Zentralstelle, erwähnt in Artikel 12 des Gesetzes vom 25. Dezember 2016 über die Verarbeitung von Passagierdaten, für die Verarbeitung und die in Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EU) 2018/1862 erwähnten Zwecke

	Die Abteilung AA der Nationalen ETIAS-Stelle, erwähnt in Artikel 21 des Gesetzes vom 29. März 2024 über die Schaffung der Nationalen ETIAS-Stelle (N.E.S.) und die Organisation ihrer Aufträge, und die entsandten Mitglieder der Abteilung NCCN der Nationalen ETIAS-Stelle, erwähnt in Artikel 6 Nr. 2 Buchstaben a) und e) desselben Gesetzes, für die Verarbeitung und die in Artikel 34 Absatz 1 Buchstabe h) der Verordnung (EU) 2018/1861 und Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe h) der Verordnung (EU) 2018/1862 erwähnten Zwecke

	Die entsandten Mitglieder der in Artikel 18 § 1 des Gesetzes vom 29. März 2024 über die Schaffung der Nationalen ETIAS-Stelle (N.E.S.) und die Organisation ihrer Aufträge erwähnten Dienste für die Verarbeitung und die in Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EU) 2018/1862 erwähnten Zwecke, im Hinblick auf die in Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1240 erwähnten Überprüfungen




Anlage 2


Königreich Belgien	ANLAGE 63
Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres
Ausländeramt
Az.:

BESCHLUSS ZUR EINREISE- UND AUFENTHALTSVERWEIGERUNG
MIT AUSSCHREIBUNG ZUR EINREISE- UND AUFENTHALTSVERWEIGERUNG


[bookmark: _Ref191384342]Herrn/Frau[footnoteRef:1], der/die erklärt, wie folgt zu heißen:1 [1:  Unzutreffendes streichen.] 

Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

gegebenenfalls ALIASNAME: 	

wird ein Beschluss zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung für eine Dauer von ...................... Jahren auferlegt,

für das Staatsgebiet Belgiens und das Staatsgebiet der Staaten, die den Schengen-Besitzstand[footnoteRef:2] vollständig anwenden, außer wenn er/sie die erforderlichen Dokumente besitzt, um in diese Staaten einzureisen. [2:  Es handelt sich um die anderen Mitgliedstaaten des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen, unterzeichnet am 19. Juni 1990 in Schengen. Die Liste dieser Staaten kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website dofi.ibz.be, Rubrik "Contrôle aux frontières/Grenscontrole", Rubrik "Informations/informatie", "LISTE DES ETATS MEMBRES EEE/EU/SCHENGEN / LIJST LIDSTATEN EER/EU/SCHENGEN", eingesehen werden.] 


Dieser Beschluss geht mit einer Ausschreibung in der Datenbank des Ausländeramts und einer Ausschreibung im SIS zwecks Einreise- und Aufenthaltsverweigerung einher.


BEGRÜNDUNG DES BESCHLUSSES:
Der Beschluss zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung wird in Anwendung von Artikel 26/1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern und auf der Grundlage folgender Sachverhalte ausgestellt:
	
	
	


Brüssel, den

Der Minister ................................................ / Beauftragte des Ministers ................................................1,[footnoteRef:3] [3:  Der für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständige Minister.] 

Bezeichnung und Eigenschaft, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Notifizierungsurkunde

Der/Die Unterzeichnete, 	[footnoteRef:4], [4:  Bezeichnung und Eigenschaft der Behörde angeben.] 

hat der/dem Betreffenden diesen Beschluss vom 	. notifiziert.
Name: 	
Vorname: 	
Geburtsdatum: 	
Geburtsort: 	
Staatsangehörigkeit: 	

Auf Veranlassung des/der Unterzeichneten ist ihm/ihr eine Kopie dieses Beschlusses ausgehändigt worden.

Der/Die Unterzeichnete hat den/die Betreffende(n) informiert über:
· die Beschwerdemöglichkeiten:
Gegen den Beschluss kann gemäß Artikel 39/2 § 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 eine Nichtigkeitsklage beim Rat für Ausländerstreitsachen eingereicht werden. Diese Nichtigkeitsklage muss binnen dreißig Tagen ab Notifizierung dieses Beschlusses im Wege eines Antrags eingereicht werden. Wenn der/die Betreffende sich an einem in Artikel 74/8 und 74/9 des Gesetzes erwähnten bestimmten Ort befindet oder der Regierung überantwortet wird, muss der Antrag aufgrund von Artikel 39/57 § 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 innerhalb zehn Tagen ab Notifizierung des Beschlusses eingereicht werden.
Gemäß Artikel 39/82 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 kann ein Aussetzungsantrag eingereicht werden. Außer in Fällen äußerster Dringlichkeit müssen Aussetzungsantrag und Nichtigkeitsklage in ein und demselben Akt eingereicht werden. Vorbehaltlich der Zustimmung des/der Betreffenden wird die Zwangsvollstreckung der Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme, die gegen den/die Betreffende(n) gefasst worden ist, erst nach Ablauf der in Artikel 39/57 § 1 Absatz 3 erwähnten Beschwerdefrist vorgenommen (zehn Tage, wenn es sich um eine erste Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme handelt / fünf Tage ab der zweiten Ausweisungs- oder Abweisungsmaßnahme) oder, wenn die Aussetzung der Ausführung dieser Maßnahme in äußerster Dringlichkeit innerhalb der erwähnten Frist beantragt worden ist, erst vorgenommen, nachdem der Rat den Antrag abgelehnt hat.
Unbeschadet anderer gesetzlicher und verordnungsrechtlicher Modalitäten werden vorerwähnte Klage und vorerwähnter Antrag im Wege eines Antrags eingereicht, der die in Artikel 39/78 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 und in Artikel 32 der Verfahrensordnung des Rates für Ausländerstreitsachen (VO RAS) erwähnten Bedingungen erfüllt. Vorbehaltlich der in Artikel 3 § 1 Absatz 2 und 4 der VO RAS vorgesehenen Abweichungen werden sie beim Rat für Ausländerstreitsachen per Einschreiben oder über das Datenverarbeitungssystem der Justiz (J-Box), wie in den Artikeln 2 bis 5 des Königlichen Erlasses vom 16. Juni 2016 zur Einrichtung der elektronischen Kommunikation gemäß Artikel 32ter des Gerichtsgesetzbuches vorgesehen, an den Ersten Präsidenten des Rates für Ausländerstreitsachen, Rue Gaucheret/Gaucheretstraat 92-94 in 1030 Brüssel, eingereicht.
Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 39/79 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 wird die Ausführung der vorliegenden Maßnahme durch die Einreichung einer Nichtigkeitsklage beziehungsweise eines Aussetzungsantrags nicht ausgesetzt. Eine Rubrik "FAQ" kann über die in französischer und niederländischer Sprache verfügbare Website www.rvv-cce.be eingesehen werden.
· die Möglichkeiten des rechtlichen und sprachlichen Beistands:
Gemäß Artikel 508/1 und folgenden des Gerichtsgesetzbuches kann der/die Betreffende das Büro für juristischen Beistand und bei Bedarf sprachlichen Beistand, der aufgrund von Artikel 508/10 des Gerichtsgesetzbuches gewährt werden kann, in Anspruch nehmen. Die Kontaktdaten der Büros für juristischen Beistand sind über die Website www.advocaat.be / www.avocats.be einsehbar.
· die Möglichkeit, Übersetzungen zu erhalten:
Der/Die Betreffende kann bei dem Minister oder seinem Beauftragten eine schriftliche beziehungsweise mündliche Übersetzung der wichtigsten Elemente des Beschlusses, einschließlich Informationen über die verfügbaren Rechtsmittel, in eine Sprache, die der/die Betreffende versteht oder deren Kenntnis vernünftigerweise vorausgesetzt werden kann, beantragen.

Das Ausländeramt hat im Rahmen seiner gesetzlichen Aufträge Zugang zu bestimmten personenbezogenen Daten, die im Schengener Informationssystem (SIS) verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: https://dofi.ibz.be/fr/Transparence/Bases-de-données-externes / https://dofi.ibz.be/nl/Transparantie/Externe-databanken.
Vorliegendes Dokument ist weder ein Identitätsnachweis noch eine Staatsangehörigkeitsbescheinigung.

Bezeichnung, Datum, Unterschrift und Stempel der Behörde

Ich bestätige hiermit, dass mir vorliegender Beschluss notifiziert worden ist.
Name und Unterschrift des Ausländer
